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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1989

Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §57 Abs1;

BewG 1955 §64 Abs1;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1990, 315;

Rechtssatz

Für die Frage der Abzugsfähigkeit von Privatverrechnungskonten hat die Beh zweifelsfrei festzustellen und zu

begründen, ob diese der Gesellschaft gewidmet sind bzw. dieser dienen sollen oder nicht, zumal die Wahl der

Bezeichnung "Privatkonto", "Verrechnungskonto" usw. ohne rechtliche Bedeutung ist.
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